
Landratsamt Weilheim-Schongau Weilheim i. OB, den 30.11.2015 
 
 

 
Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  

 
 

über die Sitzung des Kreisausschusses 
(KA/011/2015-2020) 

 
vom 30.11.2015 

im Sitzungssaal Zugspitze des Landratsamtes, Dienststelle Weilheim, Stainhartstr. 
7, III. Stock 

 
 
Beginn: 08:30 Uhr 
 
Ende: 10:25 Uhr 
 
 
Anwesende: 

 

Landrätin: 

Andrea Jochner-Weiß    

 

Beschließende Mitglieder: 

Michael Asam    

Peter Erhard    

Dipl.FinW (FH) Klaus Gast    

Hans Geisenberger    

Dipl.Ing. (FH) Karl-Heinz Grehl    

Albert Hadersbeck    

Richard Kreuzer    

Markus Loth    

Max Martin    

Dipl.Designer (FH) Peter Ostenrieder    

Wolfgang Taffertshofer    

 

1. Stellvertreter: 

Robert Goldbrunner    

 

2. Stellvertreter: 

Romana Asam    

 

Schriftführerin: 

Christa Daiser    

 
Entschuldigt fehlten: 
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Beschließende Mitglieder: 

Susann Enders    

 
Verwaltung: RD Seitz, VD Merk, ORR’in Eibl, OVR Bachlatko, OVR Hetterich, VR Leis, 

VAR Rehbehn,  

 

 

 

Gäste: Fr. Funk und Fr. Königbauer Caritasverband Weilheim-Schongau 

 

 

Sonstige: Kreisrätin Edenhofer, Kreisrat Goldbrunner 

 

 

Presse: WM Tagblatt Hr. Thoma 
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T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  
   

 

     

2. Öffentliche Bekanntmachung der in nicht öffentlicher  

Sitzung gefassten Beschlüsse  

Kenntnisnahme  

 

 I/088/2015  

  

3. Regionalmanagement im Landkreis Weilheim-Schongau  
   

 

     

3.1. Sachstandsbericht  
   

 

     

3.2. Beschluss über die Empfehlung der Steuerungsgruppe 

Regionalmanagement zum Einsatz der im Haushalt 

2015/2016 eingestellten Projektmittel  

Entscheidung  

 

 III/015/2015  

  

3.3. Antrag des Caritasverbandes für den Landkreis  

Weilheim-Schongau e.V. auf Weiterführung der land-

kreisweiten Freiwilligenagentur mit Finanzierungsbeteili-

gung durch den Landkreis Weilheim-Schongau  

Entscheidung  

 

 III/016/2015  

  

4. Allgemeine Informationen  
   

 

     

 
 
Die Ladung ist ordnungsgemäß erfolgt, die Tagesordnung akzeptiert und das Gremium 
beschlussfähig. 
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Öffentliche Sitzung 

 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
     

 

Die Vorsitzende eröffnete die Sitzung. 

 
  

 

 

2. Öffentliche Bekanntmachung der in nicht öffentlicher  

Sitzung gefassten Beschlüsse 

 

Die Kreisräte nahmen von nachfolgenden Beschlüssen Kenntnis. 

 
  

 

In den nichtöffentlichen Sitzungen des Kreisausschusses vom 05.10.2015 und vom 

23.11.2015 wurden folgende Beschlüsse gefasst, die hiermit gemäß § 12 Abs. 3 der Ge-

schäftsordnung des Kreistags des Landkreises Weilheim-Schongau öffentlich bekannt ge-

geben werden: 

 

 

 Asylwesen 
     

 

 

 Klassen zur Vorbereitung der Berufsintegration und  

Berufsintegration für berufsschulpflichtige Asylbewerber  

und Flüchtlinge; 

Beauftragung der Kooperationspartner zur Durchführung  

der Maßnahme 

 

Es erging folgender Beschluss: 

 
  

1. „Der Kreisausschuss nimmt die Vergabe der Aufträge zur Beauftragung der Koope-
rationspartner für die Klassen zur Vorbereitung der Berufsintegration und zur 
Berufsintegration  für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge durch die 
Landrätin im Rahmen einer dringlichen Anordnung gem. § 41 Geschäftsordnung 
i.V.m. Art. 34 Abs. 3 LKrO  zur Kenntnis   
 

2. Der Kreisausschuss beauftragt die Landrätin in Umsetzung des erteilten Auftrages 
um Abschluss eines Kooperationsvertrages  zwischen dem Landkreis und dem Bil-
dungskolleg Weilheim.“ 
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 Asylunterkunft Penzberg Nonnenwaldstraße:  

Kenntnisnahme einer dringlichen Anordnung für die  

Vergabe von Bauleistungen 

 

Es erging folgender Beschluss: 
  

 

 

„Der Kreisausschuss nimmt die dringliche Anordnung gemäß Anlage zur Kenntnis.“ 
  

 

 

 

 Asylunterkunft Penzberg Nonnenwaldstraße,  

Kenntnisnahme einer dringlichen Anordnung für 

zusätzliche Leistungen des Objektplaners 

 

Es erging folgender Beschluss: 

 
  

 

„Der Kreisausschuss nimmt die dringliche Anordnung vom 14.09.2015 zur Kenntnis.“ 
  

 

 

 

 Asylbewerberunterkunft am Leprosenweg in Weilheim;  

dringliche Anordnung zum Kauf der bisher gepachteten  

Fläche 

 

Es erging folgender Beschluss: 

 
  

 

„Dringliche Anordnung: 

 

1. Der Kreisausschuss nimmt die dringliche Anordnung der Landrätin gem. § 41 Ge-
schäftsordnung i.V.m. Art. 34 Abs. 3 LkrO zum Abschluss des notariellen Kaufver-
trages zwischen dem Landkreis Weilheim-Schongau und der Fa. Zarges Weilheim  
über den  Erwerb einer Teilfläche aus Fl.Nr. 2777/8 der Gemarkung Weilheim von 
ca. 2.841 m² durch den Landkreis Weilheim-Schongau zur Kenntnis.  

2. Der Kreisausschuss beschließt die Aufnahme des erhöhten Betrages in den Nach-
tragshaushalt 2015.“ 

 
  

 

 

 Genehmigung des notariellen Kaufvertrages vom  

24.09.2015 über den Erwerb des Grundstücks  

am Leprosenweg in Weilheim  

(Teilfläche aus Fl.Nr. 2777/8 Gemarkung Weilheim) 
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Es erging folgender Beschluss: 

 
  

1. Der Kreisausschuss beschließt den Erwerb der bisher gepachteten Teilfläche des 
Flurstücks Fl.Nr. 2777/8, Gemarkung Weilheim, am Leprosenweg in Weilheim auf 
dem bereits landkreiseigene und vom Landkreis gemietete Wohncontainer für Asyl-
bewerber/Flüchtlingen stehen. 

2.  Er genehmigt dazu den notariellen Grundstückskaufvertrag des Notariats Dr. Bra-
cker vom 24.09.2015.“   

 

 

 

 Kostenerstattung des Landkreises für die Auszahlung  

des Taschengeldes an Asylbewerber  

durch die Gemeinden 

 

Es erging folgender Beschluss: 
  

 

„Der Kreisausschuss beschließt, dass der Landkreis für die Auszahlungen des Taschen-

geldes an Asylbewerber/Flüchtlinge  

1. einen Kostenbeitrag von 2,00 € pro Auszahlungsvorgang an die Städte, Märkte und 
Gemeinden erbringt, wenn sie  für den Landkreis diese Kassenaufgabe überneh-
men.  

2. zusätzlich grundsätzlich die anfallenden Transportkosten des Bargeldes durch die  
Städte, Märkte und Gemeinden übernimmt, soweit diese dazu Werttransportunter-
nehmen für die Geldbeschaffung beauftragen.  

3.  Soweit anlässlich der Auszahlung des Taschengeldes an Asylbewerber/Flüchtlinge 
im Einzelfall weitere unabweisbare Kosten entstehen, können diese vom Landkreis 
übernommen werden. „ 

 
  

 

 

 Asyleinrichtung Peiting (GU Jägerstraße/ Kohlenstraße):  

Vergabe der Bauleistungen - Ermächtigung der Landrätin -Vertagung Behand-

lung zu späterem Zeitpunkt- 

 
  

 

Es erfolgte keine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt. 

 
  

 

 

 Gymnasium Weilheim - Altbau; Dachsanierung - Kenntnisnahme  

Vergabe Zimmererarbeiten 

 

Es erging folgender Beschluss: 

 
  

„Der Kreisausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Landrätin die Vergabe der Zimmerer- 

und Dachdeckerarbeiten für die Dacherneuerung des Altbaus am Gymnasium Weilheim 
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gemäß Ermächtigung durch den Kreisausschuss vom 29.06.2015 in eigener Zuständigkeit 

vorgenommen hat.  

 

Der Auftrag wurde an die Zimmerei Bertl aus Wildsteig erteilt.“ 

 

 
 

 Berufsschule Weilheim:  

Vergabeverfahren Projektsteuerungsleistungen 

 

Es erging folgender Beschluss: 

 

 „Der Kreisausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Landrätin auf Grundlage der vorlie-

genden Ermächtigung einen Vertrag über die Durchführung von Projektsteuerungsleistun-

gen für den Neubau der Berufsschule Weilheim abgeschlossen hat. 

 

Auftragnehmer ist das Büro Hitzler Ingenieure, München. Hinzu kommt ggf. noch die Ein-

richtung und der Betrieb eines virtuellen Projektraumes.“ 
  

 

 

 

 Sozialpreis 2015 

 

Es erging folgender Beschluss: 

 
 

 

„Der Kreisausschuss beschließt den Sozialpreis 2015 in diesem Jahr für eine Veranstal-

tung zu Gunsten aller ehrenamtlich tätigen Helfer im Bereich Asyl zu verwenden.“ 
  

 

 

 

 Vorstellung und Beschlussfassung zum Aktionsplan 

 

Es erging folgender Beschluss: 
  

 

 

„Der Kreisausschuss beschließt: 

 

a) Die Landkreisverwaltung wird beauftragt die Maßnahmen, die im Aufgaben- und 
Zuständigkeitsbereich des Landkreises liegen, umzusetzen. 

b) Soweit die Maßnahmen im Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich eines Dritten 
liegen (z.B. Kommune), geht der Landkreis auf die jeweilige Zielgruppe zu und 
wirkt auf eine Umsetzung hin.“ 
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 Thermische Verwertung von Abfällen, die im AEZ Erbenschwang nicht behan-

delt werden können  

Abschluss einer Zweckvereinbarung zwischen dem  

Landkreis Weilheim-Schongau und der  

Landeshauptstadt München 

 

Es erging folgender Beschluss 

  

 

1. „Der Kreisausschuss beschließt die in Anlage beigefügte  Zweckvereinbarung nach 
Art. 7 Abs. 2 KommZG über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abfallentsor-
gung zwischen der Landeshauptstadt München, Abfallwirtschaftsbetrieb München 
und dem Landkreis Weilheim-Schongau unter Fortsetzung der bereits bis zum 
31.12.2015 bestehenden Vereinbarung mit einer weiteren Laufzeitverlängerung um 
5 Jahre. 

2. Der Kreisausschuss beauftragt die Landrätin diese Zweckvereinbarung im Namen 
des Landkreises abzuschließen und zu unterzeichnen. 

 
 

 
  

 

 

. Glückaufhalle Peißenberg: Mehrkosten 

 

Es erging folgender Beschluss 

  

 

1. „Der Kreisausschuss nimmt den 19. Kostenanschlag vom 09.11.2015 im Projekt 
„Ersatzneubau mit teilweisem Abriss der Glückaufhalle Peißenberg“ zur Kenntnis. 

 

2. Der Kreisausschuss billigt die gemäß o.g. Kostenanschlag angefallenen Mehrkos-
ten für den Landkreis von insgesamt 379.649,05 EUR.  
Gegenüber dem Beschluss des Kreisausschusses Nr. 11/005/2014 vom 31.03.2014 

sind dies zusätzlich 132.649 EUR.  

 

3. Sollten nach finaler Schlussrechnung (Freianlagen) noch weitere Kosten anfallen, 
sind diese aus den vorhandenen Haushaltsresten zu finanzieren. Weitere Haus-
haltsmittel  i.H.v. 40.678 EUR sind im Haushalt 2015 noch vorhanden, die in das 
Haushaltsjahr 2016 grundsätzlich übertragen werden können.  

4. Eine über den noch vorhandenen Restbetrag gemäß Nr. 3 hinausgehende Bewilli-
gung weiterer Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2016 wird ausdrücklich nicht 
vorgesehen bzw. eingeplant.“   

 

 

 Krankenhaus GmbH; 

Geplante Errichtung eines Personalwohnhauses mit  

Arztpraxen auf dem Grundstücks Fl. Nr. 1457/3  

(Gemarkung Schongau) 
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Es erging folgender Beschluss:  

  

 

1. „Der Kreisausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Erteilung einer Bürgschaft für die 

Errichtung eines kombinierten  Personalwohnhauses und Praxisgebäudes durch die 

Krankenhaus-GmbH wegen fehlender sachlicher Zuständigkeit durch den Landkreis 

Weilheim-Schongau nicht vorgenommen werden kann.  

2. Der Kreisausschuss beauftragt die Verwaltung um die Vorbereitung einer alternati-

ven Lösung.“ 

 

 
  

 

 Gymnasium Weilheim Generalsanierung 
     

 

 

 Vergabe von Teilleistungen der Projektsteuerung 

 

Es erging folgender Beschluss:  

 

1. „Der Kreisausschuss nimmt zur Kenntnis, dass im Projekt Generalsanierung Zent-
ralbau Gymnasium Weilheim Teilleistungen der Projektsteuerung in im Rahmen der 
Zuständigkeitsverteilung zwischen den Kreisorganen durch Frau Landrätin in Ihrer 
Zuständigkeit beauftragt wurden. 

 

2. Der Kreisausschuss beschließt darüber hinaus, weitere Teilleistungen der Projekt-
steuerung an das Büro Drees & Sommer GmbHProjektmanagement und bautech-
nische Beratung, München, zu vergeben“.    

 

 

 Vergabe Interimsgebäude 

 

Es erging folgender Beschluss:  

  

 

„Der Kreisausschuss nimmt zur Kenntnis: 

1. Derzeit läuft das Vergabeverfahren für das im Rahmen der Generalsanierung des 
Zentralbaus am Gymnasium Weilheim zu errichtende Interimsgebäude. Dieses wird  in 
zweigeschossiger Containerbauweise errichtet und für die 24.monatige Sanierungszeit 
angemietet. Eine Holzständerbauweise ist bei der relativ kurzen Standzeit unwirtschaft-
lich. 
 

2. Aufgrund der Gesamthöhe dieser Maßnahme (Kostenberechnung siehe Anlage) ist die 
Zuständigkeit des Kreisausschusses sowie des Kreistages gegeben. Eine Vorberatung 
im Kreisausschuss ist wegen der nachfolgend dargestellten zeitlichen Abläufe nicht mit 
einem bereits vorliegenden Submissionsergebnis möglich.  
 
Aufgrund des extrem angespannten Marktes für Containeranlagen (Schulbauoffensive 
München, Asylbewerberthematik) besteht hier die größte Unwägbarkeit bezüglich des 
Submissionsergebnisses und ist eine so zeitnahe Entscheidung durch die Kereisgre-
mien erforderlich.  
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3. Die Submission erfolgt am 01.12.2015, so dass zur Sitzung des Kreistages am 
11.12.2015 zumindest das voraussichtlich aber bis dahin noch ungeprüfte Submissi-
onsergebnis vorgelegt werden kann. Die Verwaltung wird dem Kreistag entsprechend 
berichten und um Vergabeentscheidung bitten.“   

 

 

 Aufnahme und Umschuldung von Krediten 
     

 

 

 Umschuldung eines Kommunaldarlehens 

 

Es erging folgender Beschluss:  

  

 

1. 

„Der Kreisausschuss beschließt die Umschuldung eines Kommunaldarlehens zum 

01.01.2016 zu der Bank mit dem günstigsten Zinsangebot für 10 Jahre (die Angebote lie-

gen erst am Tag der Sitzung vor). 

 

2. 

Der Kreisausschuss ermächtigt Frau Landrätin Jochner-Weiß zum Abschluss eines neuen 

Darlehensvertrages.“ 

 
  

 

 

 Aufnahme von Darlehen aus dem Sonderkreditprogramm "Flüchtlingsunter-

künfte" der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

 

Es erging folgender Beschluss:  

 

„Der in der nichtöffentlichen Sitzung des Kreisausschusses am 27.07.2015 gefasste Be-

schluss über die Aufnahme von Darlehen für verschiedene Hochbaumaßnahmen des 

Landkreises wird wie folgt geändert: 

 

1. 

Für die Errichtung von Asylbewerber- bzw. Flüchtlingsunterkünfte durch den Landkreis in 

Penzberg und Peiting sind vorrangig Darlehen aus dem Sonderprogramm „Flüchtlingsun-

terkünfte“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in der maximal möglichen Höhe aufzu-

nehmen. 

Die Darlehen sind mit einer Laufzeit von 20 Jahren, 3 tilgungsfreien Anlaufjahren und einer 

Zinsbindung von 10 Jahren aufzunehmen. 

 

2. 

Für die Errichtung von Asylbewerber- bzw. Flüchtlingsunterkünfte durch den Landkreis ist 

das Kreditprogramm „Investkredit Kommunal Bayern“ der Bayerischen Landesbodenkre-
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ditanstalt nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn aus dem Sonderprogramm „Flüchtlings-

unterkünfte“ der KfW keine Gelder mehr erhältlich sind bzw. dieses Programm nicht mehr 

aufgelegt wird.“ 

 

 
  

 

 

3. Regionalmanagement im Landkreis Weilheim-Schongau 

 
     

 

 

3.1. Sachstandsbericht 

 
 

 

ORR’in Eibl stellte einen Sachstandsbericht in chronologischer Abfolge vor und ging da-

bei auch näher auf die Kündigung des neu eingestellten Regionalmanagers Herrn Hohe-

nadel ein.  

Die Kreisräte zeigten sich mit der Vorsitzenden einig, im Bereich des Regionalmanage-

ments weitermachen zu wollen, und auch hier wieder die Vollzeitstelle eines Projektmana-

gers neu zu besetzen. 

 

Die Kreisräte nahmen den Bericht zur Kenntnis: 
  

 

 

 

3.2. Beschluss über die Empfehlung der Steuerungsgruppe Regionalmanagement 

zum Einsatz der im Haushalt 2015/2016 eingestellten Projektmittel 

 

Die Vorsitzende erläuterte die Thematik. 

 

Im Anschluss erging nachfolgender einstimmiger Beschluss: 

 
  

 

„Die im Förderbescheid vom 12. Februar 2015 festgesetzte Summe in Höhe von 50.280,-€ 

wird als "Projektbudget" für das HHJ 2016 für die im integrierten Handlungskonzept defi-

nierten Handlungsfelder angesetzt.“ 
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3.3. Antrag des Caritasverbandes für den Landkreis  

Weilheim-Schongau e.V. auf Weiterführung der landkreisweiten Freiwilligen-

agentur mit Finanzierungsbeteiligung durch den Landkreis Weilheim-

Schongau 

 

Die Vorsitzende ging eingangs auf die auslaufende Anschubfinanzierung von jährlich 

20.000.- EUR über 3 Jahre hinweg ein und stellte dann die Problematik bei der weiteren 

Finanzierung vor. 

Frau Königbauer vom Caritasverband erläuterte daraufhin anhand einer Präsentationsfo-

lie zuerst die inhaltlichen Aspekte der Freiwilligenagentur ausführlich. 

Im Anschluss daran ging Frau Funk vom Caritasverband auf die bisherige Anschubfinan-

zierung ein und betonte dabei, dass es nicht gelungen sei ein Finanzierungskonzept ohne 

finanzielle Unterstützung des Landkreises für die Freiwilligenagentur zu finden. Sie sprach 

dabei für die Jahre 2016 / 2017 von einer Sockelfinanzierung durch den Landkreis mit 

jährlich 35.000.- EUR, der bisherige Zuschuss des Regionalmanagements in Höhe von 

11800.- EUR jährlich würde ab 2018 entfallen. 

In der nachfolgenden Beratung waren die Kreisräte sich über die Wertschätzung zum Eh-

renamt einig, mit der vorgeschlagenen Finanzierung herrschte jedoch keine Einigkeit.  

Die Vorsitzende führte aus, dass aufgrund verschiedener Sichtweisen in der heutigen 

Sitzung keine Beschlussfassung erfolgen könne. Der Caritasverband solle zeitnah ein be-

schlussfähiges Konzept in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt vorlegen, das dann im 

Januar in der nächsten Kreis- und Finanzausschusssitzung beraten werde. 
      

 

Es erfolgte keine Beschlussfassung! 

 

 

 

 

 

 
  

 

4. Allgemeine Informationen 

 
     

KR Geisenberger stellte nachfolgend die Frage zum Sachstand zur Sozialraumanalyse 

durch Herrn Rindsfüßer von SAGS, ferner zur Metropolregion München und zum weiteren 

Umgang mit einem Brief von KR Josef Taffertshofer. 

Die Vorsitzende konnte daraufhin antworten, dass die Analyse vorwiegend in die Ju-

gendhilfeplanung einfließe und auch in der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses 

vorgestellt wurde.  

Zur Metropolregion München habe man die weitere Vorgehensweise auf der Agenda und 

werde eine Überprüfung in nächster Zeit angehen.  
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Auf den Brief von KR J. Taffertshofer werde Sie nicht näher eingehen, da darin unglaubli-

che Vorwürfe gegen die Verwaltung des Landkreises bei der Bauplanung zur Berufsschule 

in Weilheim gestellt wurden. Sie betonte dabei, dass man alle Kreisräte in die Planungen 

einbinden werde und in der nächsten Kreis- und Schulausschusssitzung berichten werde. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Andrea Jochner-Weiß Christa Daiser 

Landrätin Schriftführerin 
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